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Kirchliche Sozialverkündigung - eine lebendige Tradition 

Die kirchliche Sozialverkündigung entstand im 19. Jahrhunde1t und wurde 
bis heute immer wieder in päpstlichen Sozialenzykliken und 01tskirchlichen 
Dokumenten neu dargelegt. Sie reagie1te jedes Mal auf neue gesellschaftli­
che Problemlagen und verände1te sich dadurch auch selbst. Es gibt echte 
F01tschlitte in der Lehre. Dies einzugestehen, ist für manche Vertreter des 
Lehl·amtes ein Problem. Bei der Lektüre kirchlicher Dokumente entsteht oft 
der Eindrnck, dass gerade dann die Kontinuität mit der Tradition besonders 
he1vorgehoben werden muss, wenn etwas Neues fo1mulie1t wird. So bezieht 
sich beispielsweise das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Erklärnng über 
die Religionsfreiheit, die bekanntlich in dieser Eindeutigkeit do1t zum ersten 
Mal von der Kirche herausgestellt worden ist1, auf „die heilige Tradition und 
die Lehre der Kirche, aus denen es immer Neues he1vorholt, das mit dem 
Alten in Einklang steht". (Dignitas humanae 1) Ganz ählilich lautet eine For­
muliernng in der jüngsten Sozialenzyklika Caritas in veritate (CV) von Be­
nedikt XVI., wo er die Vorstellung eines durch das Konzil he1vorgernfenen 
,,Bmchs" zmückweisen möchte: ,,Es gibt nicht zwei Typologien von Sozial­
lem·e, eine vorkonziliare und eine nachkonziliare, die sich voneinander unter­
scheiden, sondern eine einzige kohärente und zugleich stets neue Lehre." 
(CV 12) Hier aber entsteht der Eindruck, Benedikt XVI. wolle weniger das 
Neue legitimieren, als das Alte vor einer Relativiemng durch das Neue schüt­
zen. Oder dient auch hier die Kontinuitätsbehauptung der Rechtfe1tigung ei­
nes „klaren Paradigmenwechsels"2, den Paul Josef Kardinal Cordes in der 
Enzyklika Caritas in veritate auszumachen glaubte, weil seiner Meinung 
nach Benedikt XVI. die Kirchliche Soziallem·e ganz neu als Theologie liest 
und durch diesen „qualitativen Spmng"3 die Bedeutung der Offenbarung für 
die Soziallem·e neu erschließt? Wie in kaum einem anderen Bereich kirchli­
cher Lehl·en wird jedenfalls in der Sozialverkündigung ihr flexibler und zeit­
bedingter Charakter auch selbst explizit angesprochen, so beispielsweise in 
der sem· offenen Definition der kirchlichen Sozialverkündigung, wie sie in 
der zweiten Erklämng der Glaubenskongregation Libertatis Conscientia (LC) 
1986 (unter Joseph Kardinal Ratzinger) fo1mulie1t wurde: ,,Da diese Unter­
weisung wesentlich auf das Handeln ausgelichtet ist, entwickelt sie sich ent­
sprechend den wechselnden Umständen der Geschichte. Damm enthält sie 
neben fo1twähl·end geltenden P1inzipien auch veränderliche Bemteilungen. 
Sie bildet kein geschlossenes System, sondern bleibt stets offen für neue Fra­
gen, die sich ständig stellen; sie erforde1t den Beitrag jeglicher Begabungen, 
Elfahlungen und Kompetenzen." (LC 72) 
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Das Konzil: ein Fortschritt in der kirchlichen Lehre 

Johannes XXIII. hat in seiner Rede zur Eröffnung des Konzils am 11. Okto­
ber 19624 die Möglichkeit und Notwendigkeit hervorgehoben, die Lehre der 
Kirche so zu erforschen und auszulegen „wie unsere Zeit es verlangt. Denn 
etwas anderes ist das Depositum Fidei oder die Wahrheiten, die in der zu ver­
ehrenden Lehre enthalten sind, und etwas anderes ist die A1t und Weise, wie 
sie verkündet werden, freilich im gleichen Sinn und derselben Bedeutung. "5 

Hier wird also der gleichbleibende Wahrheitskern von den in der Geschichte 
sich wandelnden Aussageweisen unterschieden und damit das Tor zu Neufor­
mulierungen und Neuentdeckungen aufgestoßen. In beeindmckender Weise 
ist dieses Programm dann durch das Konzil umgesetzt worden. Man wird 
ihm heute nicht gerecht, wenn man die Fo1tschtitte, die es erzielt hat, um der 
Kontinuität mit der Tradition willen wieder einzuebnen versucht. Dass das 
Konzil in seiner „Pastoralkonstitution" nicht nur praktisch-pragmatische An­
passm1gen vornehmen wollte, sondern durchaus einen lehrhaften Anspmch 
erhebt, wird in der be1iihmten Ann1erkung zum Titel der Konstitution deut­
lich: ,,Die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute besteht 
zwar aus zwei Teilen, bildet jedoch ein Ganzes. Sie wird ,pastoral' genannt, 
weil sie, gestützt auf Prinzipien der Lehre, das Verhältnis der Kirche zur 
Welt und zu den Menschen von heute darzustellen beabsichtigt. So fehlt we­
der im ersten Teil die pastorale Zielsetzung noch im zweiten Teil die lehrhaf­
te Zielsetzung." Daraus geht eindeutig he1vor, dass gerade der erste Teil zu­
sammen mit seiner pastoralen Orientiemng eine lehrhafte Zielsetzung hat 
und deshalb beanspmcht, entsprechend ernst genommen zu werden. 

Das Konzil, ja auch die lebendige Tradition der Kirche insgesamt, verlangen 
von uns also das Neue, das es gebracht hat, bewusst in Erinnemng zu halten, 
weiter zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen, freilich ohne dadurch das 
Alte zu entwe1ten und es in seiner Bedeutung für seine Zeit zu schmälern. 
Aber nur eine unvoreingenommene Wahrnehmung der Differenzen, mit der 
das Neue die lange kirchliche Tradition bereichert, kann diese Tradition als 
eine lebendige fo1tschreiben. Der „Einklang" mit dem Alten datf das Neue 
nicht übe1tönen. Und es ist allen Vers1!.1chen zu wehren, das Neue vom Alten 
her zu interpretieren und in seiner Bedeutung klein zu reden. 

Die besondere Bedeutung von Gaudium et spes 

Für die kirchliche Sozialverkündigung und das theologische Fach „Cluistli­
che Sozialethik" ist es die Pastoralkonzilskonstitution Gaudium et spes über 
die „Kirche in der Welt von heute" (GS), die eine besondere Relevanz hat. 
Als Konzilsdokmnent beansprucht sie sogar ein höheres Gewicht als eine So-
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zialenzyklika. Gaudium et spes behandelt, was oft übersehen wird, klassische 
Themen der Sozialverkündigung wie das Gemeinwohl der gesamten 
„Menschheitsfamilie" (GS 26), die Gleichheit aller Menschen und die soziale 
Gerechtigkeit (GS 29), Ehe und Familie (GS 48 ff), die rechte Gestaltung des 
Wittschaftslebens (GS 63 ff), Politik und Staatsordnung (GS 73 ff), Krieg 
und Ftieden (GS 77 ff) sowie den Aufbau einer gerechten internationalen 
Ordnung (GS 83 ff), ja sogar so moderne Themen wie Bildungs- und Beteili­
gungsgerechtigkeit (GS 60 - 61). Wichtiger aber als die Stellungnahmen zu 
diesen Einzelfragen ist ein im Vergleich zu ftiiheren sozialethischen Texten 
des Lehramtes gänzlich neuer Gnmdansatz kit-chlicher Sozialverkündigung 
und christlicher Sozialethik, was übtigens die Rezeption unter den deutschen 
Sozialethikern lange Zeit erschwe1te.6 

Dass in Gaudium et spes in neuer Weise argumentiett wird, legt schon eine 
oberflächliche Textanalyse nahe. Denn Begriffe wie „Natur" oder „Natur­
recht", in älteren Sozialenzykliken wichtigste Bezugspunkte zur Begtündung 
von Aussagen, kommen nur an einer Stelle, in Nr. 74- 75, vor und dienen 
hier der Widerlegung älterer Anschaullllgen, es stünde im Gegensatz zu de­
mokratischen Regienmgsformen, wenn staatliche Autorität letztlich auf Gott 
zutückgefülut wird. Aus der Textgeschichte geht he1vor, dass die Konzilsvä­
ter Argumentationen mit dem ,,Naturrecht" oder „natürlichen Ordnungen" 
aus ftüheren Textentwütfen entfernt haben und weitgehend ve1meiden woll­
ten. 7 Auch der Begtiff der „Soziallehre" wurde bewusst nicht ve1wendet. Er 
kommt nach einem Bericht von Marie-Dominique Chenu, einem bedeuten­
den französischen Konzilstheologen, in GS 76 nur deshalb vor, weil sich das 
Konzilssekreta1iat erlaubte, den Begriff ,,nach der amtlichen Verlautbarung 
des Textes wieder in diesen einzufügen"8. Auf der anderen Seite kommt der 
Begtiff „Evangelium" in Gaudium et spes 36 Mal vor, häufig in Verbindung 
mit Begtiffen wie „Licht", ,,Geist", ,,Kraft" und „Botschaft". Das steht in 
deutlichem Kontrast zu Rerum novarum (RN) 1891 und Quadragesirno anno 
(QA) 1931, wo der Begi·iff ,,Evangelium" nur fünftnal bzw. überhaupt nicht 
vorkommt. 

Entscheidend sind aber inhaltliche N euenmgen in drei Pllllkten: Im Konzil 
nimmt die Kirche erstens eine neue Haltung zur Welt ein, daraus e1wächst 
zweitens eine neue Methode sozialethischer Urteilsbildung, die dann auch 
drittens Auswit·kungen haben muss auf innerkirchliche Vorgehensweisen zur 
Positionsbestimmung. 
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Eine neue Haltung zur Welt 

Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil sah sich die Kirche eher im Gegen­
über zur Welt, aber nicht als einen Teil von ihr. Sie nahm für sich in An­
sprnch, der Welt etwas zu sagen, glaubte aber nicht, etwas von ihr lernen zu 
können. In Rerum novarum klingt es dort, wo von Kirche die Rede ist, so, als 
wüsste sie schon von vornherein, was richtig ist und wie den einzelnen Men­
schen und der gesamten Gesellschaft zu helfen sei. Das kirchliche Selbstbe­
wusstsein war noch ungebrochen: ,,Es war der Einfluß und das Walten der 
Kirche, wodurch die bürgerliche Gesellschaft von Gmnd aus erneue1t wurde; 
die höheren sozialen Kräfte, die ihr eigen sind, haben die Menschheit auf die 
Bahn des wahren Fo1tschritts erhoben, ja vom Untergange wieder zum Leben 
e1weckt; sie haben durch die christliche Erziehung der Völker eine Entwick­
lung herbeigefiihlt, welche alle früheren Kultmforn1en weit übe1trifft und in 
alle Zukunft nicht durch eine andere übe1troffen werden wird." (RN 22) 
Auch konnte Pius XI. in Quadragesimo anno noch behaupten, alle Lebensbe­
reiche seien „vorbehaltlos Unserem höchstiichterlichen U1teil" unterwo1fen 
(QA 41) und noch 1961 begann Johannes XIII. seine erste Sozialenzyklika 
mit den Wo1ten: ,,Mutter und Lehlmeiste1in der Völker ist die katholische 
Kirche." (Mater et magistra 1) 

Eine Kirche in der Welt und im Dienst an ihr 

Gaudium et spes schlägt demgegenüber einen ganz anderen Ton an: ,,Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Ar­
men und Bedrängten aller Alt, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Chlisti." (GS 1) Dieser programmatische erste Satz der 
Pastoralkonstitution findet in verschiedenen Konkretionen seine Ausfaltung. 
Eine Konsequenz besteht darin, dass die Kirche ihl·e Aufgabe da1in sieht, mit 
der ganzen Menschheit in einen „Dialog" einzutreten, ihl·e „Mitarbeit" bei 
der En-ichtung einer menschlicheren Gesellschaft anzubieten und m1ter Bern­
fung auf ihl· Vorbild Jesus Chlistus (Mk 10,45) keine Machtansp1üche mehl· 
zu erheben, sondern „zu retten, nicht zu lichten; zu dienen, nicht sich bedie­
nen zu lassen". (GS 2). Chenu bezeidmet diese verände1te Haltung als „ko­
pernikanische Revolution": ,,[ ... ] nicht die Welt ist für die Kirche gemacht, 
die im· lehlmäßig und autoritär die Aufbaumodelle und die Gesetze ihl·er Um­
wandlung liefeite, sondern die Kirche ist für die Welt da."9 

Deshalb geht die Kirche ihl·en Weg mit der Menschheit gemeinsan1 (GS 40), 
wobei hier eigens auch die Mitarbeit der anderen chlistlichen Konfessionen 
positiv gewürdigt wird. Die Beziehung Kirche -Welt ist immer eine wechsel­
seitige. Denn die Kirche ist sich „auch daiüber im klai·en, wieviel sie selbst 
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der Geschichte und Entwicklung der Menschheit verdankt" (GS 44 vgl. 40). 
Auch in der Gegenwatt ist die Kirche auf Anstöße von außen angewiesen: 
„Zur Steigerung dieses Austauschs bedarf die Kirche vor allem in unserer 
Zeit mit ihrem schnellen Wandel der Verhältnisse und der Vielfalt ihrer 
Denkweisen der besonderen Hilfe der in der Welt Stehenden, die eine wirkli­
che Kenntnis der verschiedenen Institutionen und Fachgebiete haben und die 
Mentalität, die in diesen am Werk ist, wirklich verstehen, gleichgültig, ob es 
sich um Gläubige oder Ungläubige handelt." (GS 44) Die Konzilsväter beto­
nen auch, dass die Kirche inuner hinter iluen eigenen Forderungen zmück­
bleibt und deshalb immer zu Refonnen bereit sein muss: ,,Auch in unserer 
Zeit weiß die Kirche, wie groß der Abstand ist zwischen der von ihr verkün­
deten Botschaft und der menschlichen Almseligkeit derer, denen das Evan­
gelium anve1traut ist. Wie immer auch die Geschichte über all dies Versagen 
urteilen mag, wir selber dürfen dieses Versagen nicht vergessen, sondern 
müssen es unerbittlich bekämpfen, damit es der Verbreitung des Evangeli­
ums nicht schade. Die Kirche weiß auch, wie sehr sie selbst in ihrer lebendi­
gen Beziehlmg zur Welt an der Erfahrung der Geschichte immerfo1t reifen 
muß." (GS 43) 

Die bleibende Eigenständigkeit der Welt 

Bei all dieser Nähe zur Welt bleibt die Welt aber auch Welt. Sie wird nicht 
vereinnahmt, sondern in ihrer Eigenständigkeit ernst genommen. In der neu­
en Hinwendung zur Welt beansprucht die Kirche nicht, für alles in der Welt 
zuständig zu sein. Das zeigt sich besonders in dem Abschnitt über die „richti­
ge Autonomie der irdischen Wirklichkeiten" (GS 36): ,,Durch ihr Geschaf­
fensein selber nämlich haben alle Einzelwirklichkeiten ihren festen Eigen­
stand, ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Gutheit sowie ihre Eigengesetzlich­
keit und ihre eigenen Ordnungen, die der Mensch unter Anerkem1m1g der den 
einzelnen Wissenschaften und Techniken eigenen Methode achten muß." 
(GS 36) Diese Auffordenmg zum Respekt vor solcher Autonomie der ver­
schiedenen gesellschaftlichen Bereiche, insbesondere der Wissenschaften, 
gilt auch für die Kirche. ,,Deshalb sind gewisse Geisteshaltm1gen, die einst 
auch lmter Christen wegen eines unzulänglichen Verständnisses für die legi­
time Autonomie der Wissenschaft vorkamen, zu bedauern. Durch die da­
durch entfachten Streitigkeiten und Auseinandersetzungen schufen sie in der 
Mentalität vieler die Überzeugung von einem Widerspruch zwischen Glau­
ben lmd Wissenschaft." (GS 36) Für die kirchliche Sozialverkündigung und 
die christliche Sozialethik als theologisches Fach bedeutet dies, dass sie sich 
vorbehaltlos auf Methoden und Erkenntnisse anderer Wissenschaften einlas­
sen sollten. Sozialethik ist deshalb ganz selbstverständlich auf den interdiszi-
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plinären Dialog ve1wiesen. Außerdem kann und muss die Sozialethik als the­
ologisch-wissenschaftliche Disziplin ihrerseits einen Raum relativer Autono­
mie beanspmchen können. 

Eine neue Methode sozialethischer Urteilsbildung 

Der verände1ten Haltung zur Welt und zu den gesellschaftlichen Entwicklun­
gen der Gegenwart entsp1icht eine neue Methode sozialethischer Urteilsbil­
dung, die vor allem durch zwei Stichwo1te gekennzeichnet ist: die „Zeichen 
der Zeit" und den „Dialog". 

Nach den Zeichen der Zeitforschen 

Will die Kirche wirklich Kirche in der Welt „von heute" sein, muss sie ver­
suchen, ihre Gegenwa1t so gut wie möglich kennenzulernen und hat so „all­
zeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen" (GS 4). Der biblische 
Begriff der „Zeichen der Zeit" (vgl. Lk 12,54 - 57) ist hier aus der Enzyklika 
Pacem in terris (PT) von Johannes XXIII. übernommen. Do1t wurden drei 
Merkmale der Gegenwait damit benannt, nämlich erstens der „wiltschaftlich­
soziale Aufstieg der Arbeiterklasse" (PT 40), zweitens die Tatsache, ,,daß die 
Frau am öffentlichen Leben teilnimmt" und „sowohl im häuslichen Leben 
wie im Staat jene Rechte und Pflichten in Ansprnch [nimmt], die der Würde 
der menschlichen Person entsprechen" (PT 41) und drittens die Tatsache, 
dass „alle Völker für sich Freiheit beanspmchen oder beanspmchen werden." 
Deshalb „wird es bald keine Völker mehr geben, die über andere henschen, 
noch solche, die unter fremder Henschaft stehen." (PT 42) Mit den „Zeichen 
der Zeit" werden also relevante Befreiungsbewegungen der Zeit aufgemfen, 
die gerade auch die Kirche dazu herausfordern, neu Stellung zu beziehen, 
was sie im Falle der Arbeiterklasse bereits seit dem 19. Jahrhunde1t getan 
hatte, im Blick auf die Emanzipation der Frau und die Entkolonialisiemng 
der abhängigen Völker aber erst noch in der gewünschten Eindeutigkeit tun 
musste. 10 In Gaudium et spes werden als Zeichen der Zeit gesellschaftliche 
Entwicklungen allgemeiner beschlieben. Es geht hier weniger um die Identi­
fikation ganz bestimmter, besonders hervorstechender Zeichen, als um eine 
umfassende Zeitdiagnose: ,,Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Er­
wartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen 
und zu verstehen." (GS 4) Dabei sind diese Entwicklungen oft nicht einfach 
nur als gut oder schlecht zu bewe1ten, sondern müssen in ihrer Ambivalenz 
gesehen werden. Denn die Menschen von heute sind „zwischen Hoffnung 
und Angst hin und her getrieben, dur,ch die Frage nach dem heutigen Lauf 
der Dinge zutiefst beunmhigt." (GS 4). Gaudium et spes bemüht sich in Nr. 5 
bis 10 um eine tiefergehende und differenzie1te Analyse; die Pastoralkonsti-
-
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tution ist weder naiv noch übe1tlieben optimistisch oder fo1tschlittsgläubig. 
Insgesamt fällt auf, dass der beschleunigte Wandel der gegenwärtigen Ge­
sellschaften besonders he1vorgehoben wird. Mit der Erforschung der Zeichen 
der Zeit geht also eine erhöhte Sensibilität für Verände1ungen einher lllld die 
Bereitschaft, diese Veränderllllgen auch wahrzunehlnen lllld sich auf sie ein­
zulassen. ,,So vollzieht die Menschheit einen Übergang von einem mehl· sta­
tischen Verständnis der Ordnung der Gesamtwirklichkeit zu einem mehr dy­
namischen und evolutiven Verständnis." (GS 5) 

.. . und sie im Licht des Evangeliums deuten 

Dieser Übergang von einem eher statischen zu einem mehr dynamischen 
Verständnis trifft auch für die Konzilsväter selbst zu. Ihnen war klar, dass 
man diesen beschleunigten Verändenmgen lllld der gestiegenen Komplexität 
nicht mehr mit der Wiederholllllg traditioneller Positionen, auch nicht mit 
einer sozialmetaphysisch begründeten Ordnungsvorstellllllg oder einem uni­
versellen Natunechtsdenken würde begegnen köllllen. Deshalb werden die 
Zeichen der Zeit nicht von statischen P1inzipien her, sondern „im Licht des 
Evangeliums" (GS 4) gedeutet. Damit ist llllverkellllbar das Anliegen verbun­
den, das Ve1fahren der Ulteilsfindung offener und kreativer zu gestalten und 
sich von der chlistlichen Heilsbotschaft her auf die „Welt von heute" zu be­
ziehen. Dies markiert auch einen gewissen Unterschied zu Mater et magistra 
Nr. 236, wo zum ersten Mal der berühmte, ursprünglich aus der Praxis der 
belgischen Arbeite1jugend (Kardinal Joseph Cardijn) stammende Dreischlitt 
„Sehen-mteilen-handeln" lehramtlich bestätigt worden war. In Mater et 
magistra erfolgt das Uiteilen noch anhand der „Grundsätze der Soziallehl·e", 
in Gaudium et spes jedoch „im Licht des Evangeliums". 

Damit 1ücken tatsächlich das Evangelium und der Glaube stärker in das Ver­
fahl·en sozialethischer U1teilsbildung ein, als das in der klassischen Gestalt 
katholischer Soziallem·e der Fall war. ,,Der Glaube erhellt nämlich alles mit 
einem neuen Licht, enthüllt den göttlichen Ratschluß hinsichtlich der integra­
len Bemfung des Menschen und orientie1t daher den Geist auf wirklich hu­
mane Lösungen hin." (GS 1 1) Zu diesen Orientiemngen, die dann allerdings 
durchaus einen lem·haften Charakter annehmen köm1en, gehören gmndlegen­
de Aussagen über den Menschen als Ebenbild Gottes (GS 12), der gleich­
wohl auch sündhaft (GS 13), aber mit Würde, Vernunft, Wahl·heit und Weis­
heit ausgestattet ist (GS 15). Deshalb ist der Mensch auch in der Lage, in sei­
nem Gewissen das Gesetz Gottes zu entdecken, wobei hier ganz bewusst 
allgemein von dem Menschen die Rede ist, dellll in der Würde des Gewissens 
und dem darin gegebenen Zugang zum göttlichen Gesetz unterscheiden sich 
Chl·isten und Nichtchristen nicht: ,,Dmch die Treue zum Gewissen sind die 

9 



Christen mit den übrigen Menschen verbunden im Suchen nach der Wahrheit 
und mr wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen moralischen Probleme [ ... ]" 
(GS 16). Zu den grnndlegenden Olientiemngen gehött außerdem die Freiheit 
des Menschen, die explizit mit der Würde des Menschen und implizit mit sei­
ner sittlichen und religiösen Autonomie in Verbindung gebracht wird: ,,Die 
Würde des Menschen verlangt daher, daß er in bewußter und freier Wahl 
handle, das heißt personal, von illllen her bewegt und gefühtt und nicht unter 
blindem innerem Drang oder unter bloßem äußerem Zwang." (GS 17) Dies 
schließt jede heteronome Beeinträchtigung der Würde des Gewissens der 
Einzelnen aus. Schließlich gehött m den gmndlegenden Orientiernngen auch 
das Verbot, den Menschen mm bloßen Mittel m degradieren (GS 27), sowie 
die wesentliche Gleichheit aller Menschen und ihrer Grundrechte, wobei die 
Diskriminiernng der Frau eigens angeklagt wird (GS 29). 

Mit der gesamten Menschheit in einen Dialog eintreten 

Für die Vennittlung dieser Grnndorientiernngen und erst recht für die Beant­
wortung der Frage, welches konkrete Handeln in der gegenwättigen Situation 
der Menschheit denn gefordett sei, ist nun aber der Dialog das am besten ge­
eignete Verfahren. ,,Als Zeuge und Künder des Glaubens des gesamten in 
Christus geeinten Volkes Gottes kallil daher das Konzil dessen Verbunden­
heit, Achtung und Liebe gegenüber der ganzen Menschheitsfamilie, der die­
ses ja selbst eingefügt ist, nicht beredter bekunden als dadurch, daß es mit ihr 
in einen Dialog eintritt über all diese verschiedenen Probleme; [ ... ]" (GS 3) 
Die Betonung des Dialogs ist sicherlich mit durch die Antrittsenzyklika 
Pauls VI. ,, Ecclesiam suam" (1964) beeinflusst worden. Stät·ker als dott wird 
jedoch hier der Dialog nicht so sehr als ein Mittel der Verkündigung gesehen, 
sondem durchaus - im Geiste der oben dargestellten wechselseitigen Bezie­
hung zwischen Kirche m1d Welt und auf der Grundlage der allen Menschen 
gleichen Würde (GS 40) - als ein Mittel der Waluheitsfindung betrachtet, 
insbesondere der gemeinsamen Suche nach richtigen Lösm1gen in gesell­
schaftsethischen Fragen. Dafür gibt es neben dem Gesamtmsammenhang, 
der dies ohnehin nahelegt, einige direkte Belege im Text. So heißt es in den 
Abschnitten über die Auseinandersetzung tnit dem Atheismus: ,,Wenn die 
Kirche auch den Atheismus eindeutig verwirft, so bekellilt sie doch aufüch­
tig, daß alle Menschen, Glaubende und Nichtglaubende, zum richtigen Auf­
bau dieser Welt, in der sie gemeinsam leben, msammenarbeiten müssen. Das 
kann gewiß nicht geschehen ohne einen aufrichtigen und klugen Dialog." 
(GS 21) Der Mensch ist sowohl ein eigenständiges Individuum als auch ein 
auf die Mitmenschen angewiesenes soziales Wesen. Er kallll deshalb die Re­
geln des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht allein herausfinden und 
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bestimmen, sondern ist dafür auf den Dialog angewiesen, der Dialog gehö1t 
wesentlich zu seiner Existenzweise als soziales Wesen: ,,Da also das gesell­
schaftliche Leben für den Menschen nicht etwas äußerlich Hinzukommendes 
ist, wächst der Mensch nach allen seinen Anlagen und kann seiner Bemfung 
entsprechen dmch Begegnung mit anderen, dmch gegenseitige Dienstbarkeit 
und durch den Dialog mit den B1üdem." (GS 25) 

Angesichts der zunehmenden Pluralität gegenwärtiger Gesellschaften muss 
dieser Dialog ganz selbstverständlich auch „zu einem wahren und fruchtba­
ren Dialog unter den verschiedenen Grnppen und Nationen führen" (GS 56). 
Auch für die Probleme des Welthandels werden gemeinsame Regeln nur zu 
finden sein, ,,wenn die Einzelnen ihre Vorurteile ablegen und zu einem auf­
richtigen Dialog bereit sind" (GS 85). Der Dialog ist auch die Aufgabe der 
Christen in internationalen Organisationen (GS 90). Am Ende der Pastoral­
konstitution wird in eindiücklichen Worten noch einmal betont, dass der Dia­
log wirklich alle Menschen umfassen müsse: ,,Der Wunsch nach einem sol­
chen Dialog, gefülnt einzig aus Liebe zur Waluheit und unter Walmmg ange­
messener Diskretion, schließt unsererseits niemanden aus, weder jene, die 
hohe Güter der Humanität pflegen, deren Urheber aber noch nicht anerken­
nen, noch jene, die Gegner der Kirche sind lmd sie auf verschiedene Weise 
verfolgen." (GS 92) 

Für die kirchliche Sozialverkündigung und das Fach Christliche Sozialethik 
bedeutet dies, dass sie sich nicht mit der wiederholten Betonung allgemeiner 
Grundsätze oder Ordnungsvorstellungen zuföeden geben können, sondern 
versuchen müssen, ihre jeweilige Gegenwait zeitdiagnostisch möglichst gut 
zu verstehen und die Frage, was in dieser Situation zu tun sei, um mehr 
Menschlichkeit zu eITeichen, im Dialog mit allen Menschen zu erai·beiten. 
Ohne Zweifel ergibt sich dai·aus eine große Nähe des Neuansatzes von Gau­
dium et spes zu diskursethischen Konzepten, die ja inzwischen auch von So­
zialethikern intensiv diskutie1t und rezipie1t wurden. 11 So erschien es nm 
konsequent, dass die beiden großen deutschen Kirchen ihr „Sozialwo1t" 1997 
in einem vorausgehenden di·eijährigen öffentlichen Konsultationsprozess er­
ai·beiteten, ein Verfahren, das eigentlich für weitere sozialethische Stellung­
nahmen und über sozialethische Themen hinaus hätte Schule machen kön­
nen. 

Eine neue Vorgehensweise zur innerkirchlichen Positionsbestimmung 

Wer mit der gesamten Menschheit in einen Dialog eintreten will, kann dies 
glaubwürdig nur tun, wenn er auch in den eigenen Reihen Dialog nicht nur 
zulässt, sondern ermöglicht, förde1t und ernst nimmt. Dessen war sich das 
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Konzil voll und ganz bewusst. Am Ende heißt es in Gaudium et spes: ,,Das 
aber verlangt von uns, daß wir vor allem in der Kirche selbst, bei Anerken­
nung aller rechtmäßigen Verschiedenheit, gegenseitige Hochachtung, Ehr­
furcht und Eintracht pflegen, um ein immer fmchtbareres Gespräch zwischen 
allen in Gang zu bringen, die das eine Volk Gottes bilden, Geistliche und 
Laien." (GS 92) Die Zeit, in der in der Kirche ,,klerikal geprägte und doktri­
när abgefaßte Befehle e1teilt"12 wurden, müsste damit eigentlich endgültig 
übe1wunden sein. Das Konzil gibt den eindringlichen Rat: ,,Es gelte im Not­
wendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die Liebe." (GS 92) 

Bedeutung und Eigenständigkeit der Laien 

In sozialethischen Fragen kommt es dabei vor allem den im weltlichen Be­
reich aktiven Laien zu, ilue Fachkenntnis einzub1ingen und sich ein eigenes 
Urteil zu bilden. Sie sollten dabei durchaus von Bischöfen und Priestern un­
terstützt und kritisch begleitet werden. ,,Sie mögen aber nicht meinen, ihre 
Seelsorger seien immer in dem Grade kompetent, daß sie in jeder, zuweilen 
auch schweren Frage, die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung schon fer­
tig haben könnten oder die Sendung dazu hätten. Die Laien selbst sollen viel­
mehr im Licht christlicher Weisheit und unter Be1ücksichtigung der Lehre 
des kirchlichen Lehramtes darin ihre eigene Aufgabe wahrnehmen." (GS 43) 
Dass verschiedene katholische Christen, Laien und Kle1iker, dabei auch zu 
unterschiedlichen U1teilen und Positionen kommen können, wird als eine le­
gitime Verschiedenheit innerhalb der Kirche anerkannt. ,,Wenn dann die bei­
derseitigen Lösungen, auch gegen den Willen der Pa1teien, von vielen andern 
sehr leicht als eindeutige Folgernng aus der Botschaft des Evangeliums be­
trachtet werden, so müßte doch klar bleiben, daß in solchen Fällen niemand 
das Recht hat, die Aut01ität der Kirche ausschließlich für sich und seine eige­
ne Meinm1g in Ansprnch zu nehmen. Immer aber sollen sie in einem offenen 
Dialog sich gegenseitig zur Klärnng der Frage zu helfen suchen; dabei sollen 
sie die gegenseitige Liebe bewahren und vor allem auf das Gemeinwohl be­
da.cht sein." (GS 43) Auch für die nicht ausbleibenden Konflikte innerhalb 
der Kirche, besonders in sozialethischen Fragen, erscheint dem Konzil daher 
der Dialog innerhalb der Kirche als dler Königsweg des richtigen Umgangs 
mit Differenzen. 

Innerkirchliche Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 

Daraus ergibt sich, dass es vonangige Aufgabe und Pflicht von Bischöfen 
und Papst ist, in ihrem Dienst an der Einheit der Kirche und ihrem Verkündi­
gungsauftrag „zu den Menschen zu gehen und das Gespräch mit ihnen zu su­
chen und zu fördern" (Christus Dominus, Dekret über die Hirtenaufgabe der 
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Bischöfe in der Kirche 13), nicht aber Gesprächsprozesse, in denen um eine 
gemeinsame Position gemngen wird, vorschnell abzubrechen m1d einem 
Konsens vorzugreifen. Dies implizie1t gleichzeitig, dass für die Entwicklung 
ethischer Positionen das Subsidiaritätsprinzip, das ja zum Kernbestand der 
Soziallehre der Kirche auch schon in ihrer klassischen Gestalt gehöit, auf 
diese Verfahren der Positionsbestimmung selbst angewandt werden muss. 
Auch in der Kirche muss nicht alles von oben und für alle Situationen gleich 
entschieden werden. Paul VI. hat dies erkam1t und in seinem Rundschreiben 
Octogesima adveniens (OA) 1971 an Kardinal Mami.ce Roy (zum 80. Jahres­
tag von Rerum novarum) in aller Deutlichkeit klargestellt: ,,Angesichts solch 
unterschiedlicher Voraussetzungen e1weist es sich für Uns als untunlich, ein 
für alles gültiges Wort zu sagen oder aller01ts passende Lösungen vorzu­
schlagen, doch ist das auch weder Unsere Absicht noch Unsere Aufgabe. Das 
ist vielmehr Sache der einzelnen chli.stlichen Gemeinschaften [ ... ]" (OA 4) 
Und im Anschluss an diese päpstliche Selbstverpflichtung zur Zmückhaltung 
wird noch einmal kurz die Vorgehensweise für die Ulteilsfindung zusam­
mengefasst, wobei sowohl der Dreischritt Sehen-urteilen-handeln, dessen 
erste beiden Sclui.tte in Gaudium et spes als „Erforschung der Zeichen der 
Zeit" m1d ilue Deutung ,,im Licht des Evangeliums" bezeiclmet werden, als 
auch noch einmal der Dialog hervorgehoben werden: Die einzelnen chl·istli­
chen Gemeinschaften „müssen die Verhältnisse ihres jeweiligen Landes ob­
jektiv abklären, müssen mit dem Licht der unwandelbaren Lehl·e des Evange­
liums hineinleuchten und der Soziallehl·e der Kirche Gmndsätze für die 
Denkweise, Nonnen für die Ulteilsbildung tmd Direktiven für die Praxis ent­
nehmen [ .. .]. Diesen einzelnen cluistlichen Gemeinschaften also obliegt es, 
mit dem Beistand des Heiligen Geistes, in Verbundenheit mit ihl·en zuständi­
gen Bischöfen und im Gespräch mit den anderen chl"istlichen B1üdem und al­
len Menschen guten Willens darüber zu befinden, welche Sclui.tte zu nm m1d 
welche Maßnalunen zu ergreifen sind, mn die gesellschaftlichen, wiltschaft­
lichen und politischen Ref01men herbeizufühl·en, die sich als wirklich gebo­
ten erweisen tmd zudem oft tmaufschiebbar silld." (OA 4) 

Fazit 

Dass rnit Gaudium et spes eill wirklicher Neuaufbmch vollzogen worden ist, 
lässt sich nicht leugnen, wenn man den Text der Pastoralkonstitution m1d 
den Geist, aus dem er geschrieben wurde, ernst nimmt. Noch ist nicht end­
gültig abzusehen, ob dieser Neuaufbruch auch wirklich nachhaltig die kirch­
liche Sozialverkündigung prägen wü·d. Die Begii.ffe „Natunecht" und „So­
ziallehl·e" jedenfalls wurden auch nach dem Konzil ztmächst vermieden, sie 
kommen in der Enzyklika Populorum progressio (PP) und dem apostoli-
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sehen Schreiben Octogesima adveniens mit wenigen Ausnahmen nicht vor. 
Das „NatmTecht" wird nur einmal genannt, nämlich in PP 59, wo auf Rerum 
novarum Bezug genommen wird. In OA 42 ist zwar in der deutschen Über­
setzung von „Soziallehre" die Rede, der ursprünglich aber wohl französi­
sche Text ve1wendet anstelle von „doctrine sociale" den Begiiff „enseigne­
ment social", in der Interpretation von Maiie-Dominique Chenu also einen 
sehr viel offeneren Begtiff. 13 Auch inhaltlich legt diese Stelle in OA 42 den 
Akzent auf Veränderlichkeit m1d Dynarnik. Paul VI. betont hier, die Kirche 
interveniere nicht, ,,um eine bestehende Strnktur kraft ihrer Aut01ität zu be­
stätigen oder ein vorfabrizie1tes Muster vorzulegen" (OA 42). Chenu hat da­
raus geschlossen, die kirchliche Soziallehre als „Sozialdokttin", die eben 
auch leicht zur „Ideologie" werden könne, sei damit übetWllilden.14 Sicher­
lich auch motivie1t durch die damaligen Auseinandersetzungen mit der The­
ologie der Befreiung, von der aus die Soziallehre der Kirche einer ha1ten 
Kritik unterzogen worden war15, ging Johannes Paul II. ab 1979 dazu über, 
den Begi·iff der Soziallehre in seinen Ansprachen und Enzykliken wieder zu 
ve1wenden. Trotzdem würde eine genauere Analyse seiner Texte zeigen, 
dass auch er nicht hinter die Fo1tsch1itte des Konzils zurückgefallen ist, son­
dern an der großen Bedeutung der Zeichen der Zeit, am Dreischritt Sehen­
mteilen-handeln, an der stai·ken Betonung des Evangelimns und der Hoch­
schätmng des Dialogs grnndsätzlich festgehalten und üb1igens deshalb auch 
eine gewisse Aussöhnung mit der lateiname1ikanischen Theologie der Be­
freiung gesucht hat. Wenn der im Konzil eneichte Aufbrnch als wesentli­
cher Fo1tschtitt der „Sozialleht·e" der Kirche anerkannt, diese Lehre damit 
vor möglichen Verwechslungen mit einer „Sozialdokt1in" geschützt und die 
mit dem Konzil eingebrachte Vorgehensweise des innerkirchlichen und au­
ßerkirchlichen Dialogs und des Dreischt·itts Sehen-mteilen-handeln nicht 
aufgegeben wird, kann auch heute dieser Beg1iff ohne Probleme weiter ver­
wendet werden. 

Benedikt XVI. hat in Caritas in veritate16 zwai· besonders die „Kohärenz" 
der kirchlichen Lehttradition he1vorgehoben, dabei aber nicht aus dem Auge 
verloren, dass dies auch Anpassungen und Verändenmgen erlaubt, ja teil­
weise auch notwendig macht: ,,Kohärenz bedeutet nicht ein Einschließen in 
ein System, sondern viehneht· dynamische Treue zu einem empfangenen 
Licht. Die Soziallehre der Kirche beleuchtet die immer neuen Probleme, die 
auftauchen, mit einem Licht, das sich nicht verände1t. Das gewäht·leistet den 
sowohl pern1anent aktuellen als auch geschichtlichen Charakter dieses dok­
trinellen ,Erbes', das rnit seinen spezifischen Merkmalen Teil der stets le­
bendigen Überliefe1ung der Kirche ist." (CV 12) Auch der Dialog spielt für 
ihn eine zentrale Rolle. Er sp1icht von einem Dialog zwischen Wissen und 

. . 
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Praxis (CV 4), zwischen der Liebe und verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen (CV 30) oder unter ihnen selbst (CV 31) und zwischen Vernunft 
und Glaube (CV 56 und 57). Er fordett den Dialog zwischen den Völkern 
und vor allem den interkulturellen Dialog über kulturelle und religiöse Dif­
ferenzen hinweg (CV 26, 29, 59). Von der Möglichkeit und Notwendigkeit 
eines innerkirchlichen Dialoges ist allerdings nicht direkt die Rede. Wenn 
jedoch für Benedikt XVI. die „Liebe" der „Hauptweg der Soziallehre der 
Kirche" (CV 2) ist, so ist auch die Soziallehre sicherlich nicht ohne Dialog 
m haben, sondern muss als dialogischer Prozess gedacht werden: ,,Offen für 
die Wahrheit, gleichgültig aus welcher Wissensrichtung sie kommt, nimmt 
die Soziallehre der Kirche sie auf, setzt die Brnchstücke, in der sie sie häufig 
vorfindet, m einer Einheit msammen und vermittelt sie in die immer neue 
Lebenspraxis der Gesellschaft der Menschen und der Völker hinein." (CV 9) 
Im Johannesevangelium, das ja in besonderer Weise eine Theologie der Lie­
be verttitt, sagt Jesus m seinen Jüngern: ,,Ich nenne euch nicht mehr Knech­
te; denn der Knecht weiß nicht, was sein Hen tut; ich habe euch Freunde ge­
nannt, weil ich euch alles geoffenba1t habe, was ich von meinem Vater ge­
hött habe." (Joh 15, 15) Und im Epheserbrief, dessen Vers 4,15 den Papst ja 
mm Titel der Enzyklika „Caritas in ve1itate" inspitiert hat, findet sich eit1 
ähnlicher Gedanke, wenn Paulus die Chtisten itn Zusammenhang der Auf­
fordemng zu gegenseitiger Liebe dazu e1mahnt, ,,nicht mehr munündige 
Kinder" (Eph 4, 25) zu sein und „die Waht·heit" m reden, ,jeder mit seinem 
Nächsten; dem1 wit· sind als Glieder miteinander verbm1den". Von einem 
ernsthaften Dialog ist seht· wohl auch im Neuen Testament schon die Rede. 
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